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eitrige ;« Ur . 138 - er Ka rlsruher Zeitung .
Donnerstag, 22 . Mai 18S0 .

Vadischrr Landtag .
* Karlsruhe , 19 . Mai . 61 . öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey . ( Schluß aus der Beilage Nr . 137 .)

Geh . Referendar v . Stoesser : Wen » der Vorredner
ausgeführt habe , daß es unzweckmäßig gewesen sein würde ,
die Uhrmacherschule von Furtwangen nach Villingen zu
verlegen , so brauche er wohl weiter daraus nicht einzu -

hen , da die Schule in Furtwangen bleibe . Wenn er
aber ferner behauptet habe , die Gemeinde Furtwangen
habe die Summe von 60 - oder 90 OM M . für diese Schule
bereits aufgewendet , so wisse Redner nicht , wie sie dazu
hätte kommen sollen . Früher sei die Uhrmacherschule im
gleichen Gebäude wie die Schnitzereischule mit einem staat¬
lichen Zuschuß von jährlich 7000 Gulden eingerichtet
worden und habe die Stadt nur für Heizung , Beleuchtung
und Bedienung zu sorgen gehabt . Auch seit der Neu¬
regelung im Jahre 1877 habe der Staat stets den Löwen -
antheil an den Aufwendungen getragen . Nach den ange -
stellten Erhebungen habe die Stadt Furtwangen seit 1877
jährlich 3000 M . ausgegeben für diese Schule . Wie da
die Summe von 90 000 M . herauskommen solle, sei ihm
unerfindlich . Er glaube , wenn der Vorredner seine An¬
gaben nochmals einer Prüfung unterziehe , werde er wohl
zu einer Richtigstellung gelangen . Er — Redner — habe
nur dafür sorgen wollen , daß es nicht den Anschein er¬
lange , als ob die Großh . Staatsregierung von der Gemeinde
Furtwangen jemals übergroße Opfer verlangt habe oder
solche neuerdings verlange . Jetzt werde aber sogar noch
Heizung , Beleuchtung und Bedienung vom Staate über¬
nommen und man wisse, lwß an diesen stets die höchsten
Anforderungen gestellt würden .

Abg . Gesell : Er könne bestätigen , daß die jetzigen Ge¬
bäulichkeiten völlig ungenügend und ein Neubau dringend
erforderlich sei . Allein zum Theil sei dies eine Folge
davon , daß die Gemeinde Furtwangen ihren Verpflich¬
tungen nicht im vollsten Maße nachgekommen sei . Er
müsse darauf Hinweisen , daß die Gemeinde sehr wenig
bis jetzt für die Schulen dort gethan ; namentlich werde
sie es sich sehr angelegen sein lassen müssen , für das er¬
forderliche Unterkommen der zahlreichen Schüler bessere
Sorge zu tragen und auch sonst der Sache ein regeres
Interesse entgegenzubringen .

Abg . Grüninger : Er wolle zwar , so wie die Sache
stehe , keinen Antrag stellen, aber doch darauf Hinweisen,
daß die Gemeinde Villingen sich bereit erklärt habe , für
die Schule nicht nur das Gebäude , sondern auch Heizung ,
Beleuchtung und Bedienung zu liefern . Er überlasse die
Würdigung dieses Anerbietens dem Hohen Hause .

Abg . Löffler : Gegenüber dem Vorwurfe , daß die
von ihm gegebenen Zahlen den Thatsachen nicht ent¬
sprächen , müsse er auf seine Quelle , die Eingabe der
Stadt Furtwangen an das Großh . Ministerium des In¬
nern vom 4 . Dezember 1889 verweisen , die ihm als
völlig zuverlässig angegeben worden seien . Danach
habe die Stadt selbst 30 OM M . , der Gewerbeverein
60 000 M . für die Schule aufgewendet . Dem Abg .
Gsell könne er erwidern , daß ein Mangel an Unter¬
kommen für fremde Schüler in Furtwangen wohl kaum
hervorgetreten sei .

Geh . Referendär v . Stoesser : Der Vorredner habe
vorhin davon gesprochen , daß die Gemeinde Furtwangen
Opfer von 90000 M . für die Schule gebracht habe ,
jetzt spreche er nur noch von 30000 M . Das letztere
könne wohl richtig sein, da, wie Redner bereits angeführt ,
die Stadt seit 1877 jährlich etwa 3 OM M . dafür aus¬
gebe. Was aber der Gewerbeverein gethan habe , das
sei in der That sehr wenig , denn von den genannten
60 OM M . sei bei weitem das Meiste durch die Lotterie
aufgebracht worden , und da könne man doch wohl nicht
von Opfern aus eigener Tasche reden . Im übrigen sei
er dem Abg . Gesell dankbar dafür , daß er die Gemeinde
Furtwangen darauf hingewiesen habe , daß sie bei der
großen Unterstützung , die ihr von Seiten des Staates
zu Theil wurde , auch Verpflichtungen habe . Insbeson¬
dere sei es bei den gegenwärtigen Verhältnissen in Furt¬
wangen kaum möglich , die zahlreichen Schüler von aus¬
wärts so unterzubringen , daß die Eltern derselben sicher
sein könnten , daß sie auch gut aufgehoben seien . Nicht
nur sei Furtwangen ein sehr theurer Ort , sondern man
müsse auch für das sittliche Wohl der dort untergebrachten
Schüler fürchten . Es seien zahlreiche Fabriken in Furt¬
wangen , von einer Fürsorge für die Arbeiter sei bis jetzt
daselbst nichts zu merken , und nun würden die Schüler
mit Arbeitern zusammengelegt . Es könne dies aber durch¬
aus nicht gebilligt werden . Wenn nicht die Vorstände der
beiden Schulen in Furtwangen sich so mit regstem Eifer
ihrer Schüler annähmen , würde es mit dem Stande der
Schulen gewiß nicht so bestellt sein . Aber die Gemeinde
sollte eben ihrerseits auch etwas dafür thun und nicht
die ganze Sorge für die Schüler den Vorständen über¬
lassen.

Der Berichterstatter weist in seinem Schlußwort
darauf hin , daß zwar jederzeit sehr reichlich Mittel für
diesen Industriezweig von Großh . Regierung in das
Budget eingestellt worden seien — auch als die Frequenz
der Schulen noch ziemlich gering war ; allein soweit sei
man noch selten gegangen , daß man einer Gemeinde
bei einem Bauaufwand von 70000 M . 50 OM M . er¬

statte . Die Kommission beantrage daher die Genehmi¬
gung auch nur unter den im Berichte S . 11 näher be-
zeichneten Voraussetzungen .

Der außerordentliche Etat wird hieraus nach dem Kom¬
missionsantrag angenommen . Ebenso debattelos der ordent¬
liche Etat des Tit . XVIII — Für Förderung der Land -
wirthschaft .

Zu II . außerordentljchcr Etat 8 1 — Beihilfe zur
Torfstreugewinnung — gibt Abg . Nopp seinem Bedauern
Ausdruck , daß die im letzten Budget eingestellten 10 OM
Mark nur zum geringsten Theile Verwendung gefunden
hätten . An der Hand des Jahresberichtes des Großh .
Ministeriums des Innern v . I . 1888 zählt er auf , was
zur Beförderung der Torfstreugewinnung von Seiten
der Großh . Regierung geschehen sei , spricht aber seine
Verwunderung darüber aus , daß von der von auswärts
bezogenen Torfstreu gerade in die meist bedürftigen Be¬
zirke nichts gekommen sei . Man solle sich doch mit den
landwirthschaftlichen Bezirksvereinen in Verbindung setzen ,
da die Gemeinden selbst vielfach nicht den Muth hätte » ,
auf solche Neuerungen sich einzulassen .

Ministerialrath Buchenberger : Der Abg . Nopp habe
im allgemeinen über das , was seitens der Großh . Re¬
gierung in dieser Hinsicht in den letzten 6 Jahren ge¬
schehen sei , im wesentlichen zutreffend an der Hand der
Darlegungen in dem Jahresberichte des Großh . Mini¬
steriums des Innern von 1888 berichtet .

Wenn die Verwunderung ausgesprochen worden sei ,
daß von den zur Beihilfe für Torfstreugewinnung im
letzten Budget ausgesetzten 10000 M . ein so erheblicher
Rest übrig geblieben sei, so hänge das zum Theile damit
zusammen , daß es gelungen sei , mit einem Unternehmer
einer Torfstreufabrik ein Abkommen dahin zu treffen , daß
dieser nur einen unverzinslichen Vorschuß , nicht eine
Kapitalleistung seitens des Staates , was man ursprünglich
unterstellt habe , erhalte . Weiter damit , daß eben die
Annahme , es würde sich Gelegenheit bieten , solche Fabriken
auch sonst noch in 's Leben zu rufen , sich bis jetzt nicht
als richtig erwiesen habe . Es seien übrigens im Lande
eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen worden ,
um zur Torfstreugewinnung geeignete Lager zu entdecken,
und hätten sich als eine ganz vorzügliche Quelle die
Torflager bei Kaltenbronn ergeben . Doch müßten bei
den eigentümlichen lokalen Verhältnissen , die namentlich
das Trocknen des Torfes sehr erschwerten , die Unter¬
suchungen darüber noch fortgesetzt werden , ob sich dort
ein fabrikmäßiger Betrieb auf Torfstreu mit Aussicht auf
Erfolg einbürgern lasse . Sollte diese Frage bejaht wer¬
den können, so würde das gerade für den mittleren Land¬
strich von größter Bedeutung sein , da hier der Streu¬
mangel in besonders großem Maßstabe hervorgetreten
sei und das Torfmaterial an sich so vorzüglich sei , daß
es das aus Norddeutschland und Belgien bezogene weit
in Schatten stelle.

Durch die obere Landeskulturbehörde seien übrigens
Untersuchungen über die Inbetriebsetzung von Torflagern
im badischen Oberland ebenfalls im Gang , über deren
Ergebnisse zur Zeit bestimmte Mittheilungen sich noch
nicht machen ließen .

Des weiteren sei richtig , daß die Großh . Regierung ,
als sie nach dem Beschluß des Hauses im Jahr I°884
erstmals sich bemühte , der Torfstreu Eingang in den bäuer¬
lichen Wirtschaften zu verschaffen, solche nicht in alle Be¬
zirke zur Versuchsanstellung habe gelangen lassen ; man
habe sich vielmehr nur an eine Anzahl landwirthschaft -
licher Vereine gewendet und diesen einige IM Wagen¬
ladungen zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt .

Nach dem Ausfall der eingekommenen , im Großen und
Ganzen zustimmenden Berichte habe dem Ministerium die
weitere Ausdehnung dieser Versuche nicht geboten er¬
schienen ; es stehe aber nichts entgegen , in diesem Jahre
eine Anzahl weiterer Bezirke in den Stand zu setzen,
Versuche mit Torfstreu vorzunehmen .

Es sei noch darauf hinzuweisen , daß sich in einer ganzen
Reihe von Bezirken Torflager befänden , die sich zwar zu
einer fabrikmäßigen Gewinnung der Streu nicht eigne¬
ten, aus denen aber die Landwirthe sich ihren Hausbe¬
darf selbst gewinnen könnten, wenn etwa die Gemeinden
die erforderlichen , gar nicht besonders theuern , zum Zer¬
kleinern des Torfs geeigneten sog . Reißwölfe anschafften .
Auch könnten zur Anschaffung solcher Maschinen Bei¬
hilfen seitens des Ministeriums in Aussicht gestellt werden .

Abg . Greifs spricht seine Freude aus , daß die Regie¬
rung wiederholt Torfstreu im Großen zu beziehen und zu
ermäßigten Preisen abzugeben zugesagt habe . Er bitte
um Berücksichtigung der besonders nothleidenden Gemeinden .

Zu 8 6 : Herstellung einer Sammlung von Plänen land -
wirthschaftlicher Wohn - und Oekonomiegebäude — bringt

Abg . Gesell in Anregung , ob hier nicht auch Pläne
für Arbeiterwohnungen in Betracht gezogen werden
könnten, da die Herstellung von praktischen Arbeiterwoh¬
nungen ein anerkanntes Bedürfniß sei.

Der Berichterstatter hebt in seinem Schlußwort her¬
vor , daß sich wohl in zahlreichen Fällen die hier gewünschten
Pläne auch für Arbeiterwohnungen würden zweckmäßig ver¬
wenden lassen.

Der außerordentliche Etat des Tit . XVIll wird sodann ,
den Kommissionsanträgen entsprechend , angenommen .

Ebenso , wie schon gemeldet, debattelos die Tit . VII —IX
der Einnahmen .

» Karlsruhe , 20 . Mai . 62 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey .

Unserm vorläufigen Bericht tragen wir Folgendes nach :Bei Berathung des Berichts der Budgetkommissionüber den Gesetzentwurf die Ergänzung der Gehaltsord¬
nung betr . (Berichterstatter Abg . Friderich ) ergreift zuArt . ll (Stelle des Vorstands der Jmpfanstalt ) das
Wort :

Ministerialdirektor Geheimerath Eisen lohr : Er wolle
hier feststellen, daß durch diesen Artikel, der anläßlich der
Berathung des Budgets des Ministeriums des InnernTit . IX X . 8 1 und 16 gemachte Vorbehalt seine Er¬
ledigung gefunden und daß die Großh . Regierung nach
Annahme dieses Gesetzentwurfs in die Lage versetzt sei,die Stelle des Vorstandes der Jmpfanstalt in der in der
Regierungsbegründung zum Budget dargelegten Weise zu
besetzen. Eine Differenz mit der Anschauung der Budget¬
kommission bestehe zwar insoweit, als diese die Zuweisungvon zwei halben Wohnungsgeldern an einen Beamten für
unthunlich halte und die Bestimmung des 8 22 Abs . 4
des Beamtengesetzes angewendet wissen wolle, wonach das
Wohnungsgeld nur von einer Amtsstelle , und zwar von
derjenigen bezogen werden kann , welche den höhern An¬
spruch gibt . Diese Bestimmung könne jedoch auf Medi¬
zinalbeamte keine Anwendung finden , die früher kein Woh¬
nungsgeld erhalten und denen jetzt die Hälfte des Woh¬
nungsgeldes zugewiesen sei, weil sie nicht ihre volle Zeitdem staatlichen Dienst widmeten . Von dieser Bestimmungder Reduktion des Wohnungsgeldes könne ein Gebrauch
zweifellos nicht gemacht werden bei einem Beamten , dem
zwei Aemter übertragen seien , die seine vollständige Zeitin Anspruch nehmen und der damit als ein vollbeschäf¬
tigter erscheine. Die Großh . Regierung glaube deßhalb
an ihrer Ansicht sesthalten zu müssen, daß der Zubilligungeines vollen Wohnungsgeldbetrags an diesen Beamten die
Bestimmung des 8 22 des Beamtengesetzes nicht entgegen¬
stehe, die nur verhüten wollte , daß ein Beamter mehr¬
mals das volle Wohnungsgeld beziehe.

Der Berichterstatter tritt diesen Ausführungen bei .
Das Gesetz wurde , wie bereits berichtet , einstimmig

genehmigt .
Bei Berathung des Berichts der Budgetkommission

über das Budget der Eisenbahnbauvcrwaltung
(Berichterstatter Abg . Hoffmann ) bemerkt der Berichter¬
statter einleitend , daß bei § 11 die Kommission nach¬
träglich zu einem andern Antrag , als solcher im Bericht
aufgeführt sei, gelangt sei .

Abg . Hug bringt einen Wunsch um Vergrößerung der
Bahnhofseinrichtungen in Herbolzheim zur Sprache , die
sich bei der außerordentlichen Entwickelung der Industrieund der Ausdehnung des Verkehrs als unzulänglich er¬
wiesen , und empfiehlt den Wunsch geneigter Prüfung .

Der Präsident bemerkt, daß solche Wünsche in Form
von Petitionen an das Haus gebracht werden sollten , da
nur dann ein bestimmter Antrag als Grundlage der Be¬
rathung gegeben sei .

Abg . Wittmer verwendet sich für den Ausbau der
Strecke Eppingen - Steinsfurth , in der Hoffnung , daß die
hierauf bezüglichen Bemühungen , die bisher nur negativen
Erfolg hatten , im nächsten Budget Berücksichtigung finden .

Abg . Schmitt bringt verschiedene Mißstände im Bahn¬
hof Bruchsal vor , um deren Abhilfe er bittet .

Abg . Wilckens glaubt die Mißstände im Heidelberger
Bahnhof als bekannt voraussetzen zu dürfen ; er wolle
gerne anerkennen , daß sich die Verhältnisse durch Einrich¬
tung der Centralweichen und Signalanlage nicht uner¬
heblich gebessert haben , doch seien die Verhältnisse immer
noch sehr ungünstig . Auch für die bauliche Entwickelung
Heidelbergs sei die Lage des Bahnhofes ein wesentliches
Hinderniß , wenn auch in dieser Beziehung eine Besse¬
rung in der Herstellung der eisernen Uebergangsbrücke
an der Römerstraße zu erblicken sei , so werde doch der
Mangel eines Uebergangs an der Rohrbacherstraße als
große Störung empfunden . Größeren Verbesserungen
werde nicht selten der Einwand entgegengehalten , daß die
Frage des Um- und Neubaues des Bahnhofs mit der
Zeit doch kommen müsse ; nun sei bekannt, daß vor eini¬
gen Jahren ein Projekt ausgearbeitet worden sei ; über
den weiteren Verlauf der Angelegenheit habe man aber
nichts mehr gehört . Redner wäre der Großh . Regie¬
rung dankbar , wenn sie sich darüber aussprechen wollte ,
ob in absehbarer Zeit ein durchgreifender Umbau in
Aussicht stehe.

Abg . Greifs muß das Stationsgebäude in Wiesloch
als den Anforderungen des Bedarfes nicht mehr ent¬
sprechend bezeichnen. Redner hofft auf eine Abhilfe um
so mehr , als die Großh . Regierung im diesjährigen Be¬
triebsbudget ohne weitere Anregung in dankenswerther
Weise eine Summe für Erweiterung des Güterschuppens
eingestellt , und dieses Entgegenkommen nun wohl auch
den Anforderungen des Personenverkehrs beweisen werde .

Abg . Pfefferle tritt den Ausführungen des Abg .
Hug bei.

Generaldirektor Eisen ! ohr kann den Vorrednern gegen¬
über versichern , wie die Großh . Regierung nicht verkenne ,
daß die Zustände , wie sie geschildert wurden , dem nicht
entsprechen , was als wünschenswerth erscheinen müsse . Ins¬
besondere hätten die Mißstände in den Bahnhöfen zu Heidel¬
berg und Bruchsal die Großh . Verwaltung seit langen



Jahren beschäftigt ; eine radikale Besserung sei hier nur
durch einen vollständigen Umbau zu erreichen ; wann die
Zeit hierzu gekommen, das zu bestimmen , sei die Großh .
Regierung zur Zeit nicht in der Lage , doch werde sie die
Zwischenzeit nicht unbenutzt lassen , um zur Beseitigung
der dringendsten Mißstände die geeigneten Vorkehrungen
zu treffen .

Minder eingreifend seien die für Herbolzheim und Wies -

loch zur Beseitigung der dortigen Mißstände gebotenen
Maßnahmen ; zum Theil seien die gebotenen baulichen
Herstellungen schon in Angriff genommen , weitere Ver¬
besserungen werden in nicht ferner Zeit folgen müssen .

Abg . Knecht tritt für Ueberdachung des Perrons der
Odenwaldbahn im Heidelberger Bahnhof , für Ueber¬
dachung des zweiten Perrons auf der Station Eberbach
und für Ueberbrückung der Geleise daselbst ein .

Abg . Strauß möchte die Ueberdachung der Einsteige¬
halle im Bahnhof Mosbach empfehlen .

Damit ist die Generaldiskussion erledigt .
Bei Tit . I (Eisenbahnen im Interesse der Landesver -

theidigung ) § 1 (Bahn von Leopoldshöhe nach Lörrach )
hält es der

Abg . Friderich für nothwendig , an dem heutigen
Tage , an dem diese strategische Bahn dem Betrieb über¬
geben werde , diesem Werk einige Worte zu widmen , und
insbesondere das Verdienst unserer Techniker , denen es
gelungen , den großartigen Bau rechtzeitig fertigzustellen ,
öffentlich anzuerkennen . Redner gibt an der Hand der
im Kommissionsbericht niedergelegten Ausführungen eine

Darstellung des Kostenaufwandes und dessen Vertheilunß
auf das Reich und das Land und weist die Ansicht, daß
Baden hiebei eine begünstigte Stellung gegenüber Wirrt -

temberg einnehme , mit dem Hinweis darauf als unzu¬
treffend zurück , daß Baden für den Betrieb , die Unter¬
haltung und Erneuerung der Bahnen zu sorgen habe ,
wodurch , da die Bahnen durch wenig bevölkerte Gegenden
führten , in denen ein großer Verkehr nicht zu erwarten
sei, eine Besserstellung bei Vertheilung der Baukosten wohl
ausgeglichen werde . Es sei festzustellen , daß wir mit
der Ausführung der Bahnen im Interesse des Reichs
und der Landesvertheidigung große Vortheile für Baden
erreicht ; das Verhältniß dessen aber , was das Reich an
Baden anläßlich dieses Bahnbaues gebe , sei angemessen
und enthalte keine Begünstigung . — Mit dem Bahnbau
aber hätten unsere Techniker ein Werk geschaffen, das
den bereits hohen Ruf der badischen Technik befestigt
habe und ihn weit hinaustragen werde .

Zu 8 2 (Bahn von Schopfheim nach Säckingen ) bemerkt
Abg . Weygoldt , daß längs dieser Bahnstrecke Unzu¬

friedenheit über den langsamen Verlauf des Expropriations¬
verfahrens herrsche ; namentlich sei dies im Wehrathal der

Fall . Hieran treffe übrigens , wie er aus Erkundigungen
entnehme , weder das Finanzministerium , noch die General¬
direktion ein Vorwurf ; beide Behörden hätten ein großes
Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens . Wohl
aber ser die Frage aufzuwersen , ob nicht dem Verfahren
als solchem Mängel anhaften ; das Alter des Gesetzes,
das das Verfahren regle , spreche zwar für dessen Brauch¬
barkeit , lasse aber anderseits auch besorgen , daß manche
Bestimmungen derselben veraltet seien.

Abg . Gsell kann als gerichtlicher Experte den Vor¬
redner darüber beruhigen , daß die schwebenden Prozesse
demnächst in Freiburg zur Entscheidung kommen werden .

Zu § lOe . (Herstellung von Beamten - und Arbeiter¬

wohnungen auf dem Centralgüterbahnhof Mannheim ) be¬

fürwortet
Abg . Bassermann unter Berufung auf seine dies¬

bezüglichen Vorlegungen bei Berathung des Budgets der
Oberdirektion des Wasser - und Straßenbaues eindringlich ,
mit der Beschaffung von Beamtenwohnungen fortzufahren .

Bei § 11 (Mannheim , Hafenanlage und Lagerplätze )

hatte die Kommission ursprünglich den Antrag gestellt,
bis zur Vorlage von definitiven Plänen und Kostenvor¬
anschlägen die hier eingestellte 1 . Rate mit 1 OOOOOO M .
rricht zu genehmigen . In der heutigen Sitzung wird da¬

gegen seitens der Kommission beantragt , die angeforderte
1000000 M . als 1 . Rate zu bewilligen . Diese 1 . Rate

soll zur Inangriffnahme des nachträglich von der Großh .
Regierung vorgelegten Projektes über die Erbauung eines

Flußhafens im offenen Rhein dienen . Die Gesammt -

kosten dieses Projektes sind veranschlagt :
a . für die Erstellung des Flußhafens 2 320000 M .,
d . für die Herstellung einer Zufahrtsstraß e 200000 M .,

2 520000 M .
Sollten sich im Laufe des Jahres der Ausführung

dieses Projektes erhebliche Schwierigkeiten in den Weg

stellen , so beantragt die Kommission , die Großh . Regie¬

rung zu ermächtigen , die eingestellte 1 . Rate zur Inan¬

griffnahme des gleichzeitig vorgelegteu Projekts über die

Erbauung eines Hafenkanals auf der Mühlau zu ver¬

ausgaben . Die Gesammtkosten dieses Projekts sind ver¬

anschlagt :
a . für die Erstellung des Hafenkanals 1 860 000 M .,
b . für die Kerftelluna einer Zufahrtsstraß e 200 000 M .,

2 060 OM M .
Dabei wird ausdrücklich 'bemerkt , daß durch die der

Großh . Regierung überlassene Alternative keineswegs die

Genehmigung zur Ausführung der beiden Projekte aus¬

gesprochen werden soll . Durch die Inangriffnahme eines

derselben soll vielmehr die Zustimmung zur Ausführung
des andern ausgeschlossen werden . Die Großh . Regie¬

rung hat zu dieser Anschauung der Kommission ihre Zu¬
stimmung ausgesprochen .

Der Berichterstatter führt zur Begründung dieses

heutigen Antrags der Budgetkommission an , daß bei Fest¬

stellung des im Druck vorliegenden Kommissionsberichts
ein zur Ausführung angenommener Plan nicht Vorgelegen

habe ; inzwischen sei mit Schreiben des Herrn Finanz¬

ministers vom 19 . d . M . das Gedruckte zur Vertheilung
gelangt , ein von der mitbekheiligten Flußbaubehörde einer
gründlichenPrüfung unterzogenes , von der Generaldircktiou
bearbeitetes Projekt für die Herstellung eines neuen
Hafenkanals zwischen dem bestehenden Mühlauhafeu und
dem Rhein und ein weiteres für Herstellung hochwasser -
freier Anlagen am offenen Rhein vorgelegt , welche beide
Projekte nach dem Ergebniß einer kommissarischen Be¬
rathung von Vertretern der Eisenbahn - und Flußbau¬
verwaltung in ein Projekt zusammengefaßt werden sollte ,
dessen allmählige Ausführung zur wirksamen Ausnutzung
des Geländes zwischen Mühlauhafen und Rhein zu er¬
streben wäre . Mit dieser Vorlage sei das Ersuchen ver¬
bunden gewesen , die Wiedereinstellung der angeforderten
Rate von 1 000 OM M . zu veranlassen . Die Kommission
habe die Bedürfnißfrage für die Herstellung der Anlage
einstimmig bejaht und dem Ansuchen auf Wiedereinstellung
der abgesetzten Summe entsprechen zu sollen , dabei aber
die in dem Antrag näher dargelegte Stellung zur Aus¬
führung der beiden Projekte einnehmen zu müssen geglaubt .

Abg . Bassermann gibt seiner Freude darüber Aus¬
druck, daß die Großh . Regierung in richtiger Erkenntniß
der Bedeutung des Handelsplatzes Mannheim eine weitere
Forderung für die Vergrößerung der Hafenanlagen und
Lagerplätze dortselbst in das Budget eingestellt habe . In¬
folge des rasch angewachsenen Verkehrs hätten sich die
großen Hafenbanten der Jahre 1875 und 1884 bereits
als zu klein und das Bedürfniß , Raum für die weitere
Entwickelung des Verkehrs zu schaffen , als unzweifelhaft
erwiesen . Man habe die Bedeutung des Mannheimer
Hafens richtig erkannt , wenn man ihn einmal als die
goldene Henne bezeichnet habe , die dem Lande goldene
Eier lege . Wenn man auf die Anfänge des Mannheimer
Hafens zurückblicke und den jetzigen Zustand in Vergleich
ziehe , so müsse man staunen , wie sich diese Anlage im
Lauf der Jahre vergrößert und wie großartig der Ver¬
kehr hier sich gehoben habe . Während der Waaren -

verkehr im Hafen im Jahre 1854 noch 44/, Millionen
Centner betragen , habe er sich im Jahre 1864 auf 6 ^
Millionen , 1873 auf 10 Millionen und jetzt auf 50
Millionen Centner ausgedehnt . Eine ähnliche Erfahrung
liefere der Kohlenverkehr , was Redner an Zahlen darthut .

Redner ist von der Regierungsvorlage , die zwei Pro¬
jekte aufführt , einen Flußhafen und einen Hafenkanal ,
sehr befriedigt und glaubt insbesondere , daß hiernach die
große Konkurrenz , die der Stadt Mannheim durch die
Nachbarstadt Ludwigshafen erwachsen sei , wirksam be¬
kämpft werden könne . Er begrüße und befürworte leb¬
haft , daß in den Bemühungen fortgefahren werde , den
Mannheimer Hafen so leistungsfähig als möglich zu
machen, und glaube , daß es kein Wagniß sei , immer noch
mehr Summen für diesen Zweck zn bewilligen , damit
Mannheim im Stande sei , die errungene Stellung des
ersten Handelsplatzes am Oberrhcin zu behaupten .

Abg . Ladenburg erinnert daran , daß der Herr Fi¬
nanzminister jüngst Mannheim den Stolz und die Freude
Badens genannt habe ; von dieser freundlichen Gesinnung
gebe die heutige Vorlage beredtes Zeugniß . Man habe
Mannheim auch einmal als Amme für die badischen Eisen¬
bahnen bezeichnet ; dieser Vergleich müsse im Hinblick auf
die großartigen Verkehrsverhältnisse als zutreffend aner¬
kannt werden . Redner wolle nur daran erinnern , daß
eine einzige Gesellschaft , die Mannheimer Dampfschlepp¬
schifffahrtsgesellschaft , eine Flotte besitze , die etwa die

Hälfte der Ladefähigkeit sämmtlicher Wagenparks der ba¬
dischen Bahnen aufweise . An der Hand des letzten Jahres¬
berichts der Mannheimer Handelskammer beleuchtet Redner
die Handelsverhältnisse Mannheims , das unter den be¬
deutendsten Handelsplätzen den dritten Platz einnehme .
Es sei schon behauptet worden , Mannheim liege eigentlich
nicht am Rhein , sondern nur am Neckar ; die heutige Vor¬

lage bringe Mannheim auch dem Ziel näher , daß es
wirklich an den Rhein zu liegen komme. Auf die vom
Vorredner bereits berührten Koukurrenzbestrebungen ein¬

gehend , wolle er hervorheben , daß nach glaubhaften Nach¬
richten die Hessische Ludwigsbahn der Verstaatlichung sehr
nahe sei und Mannheim in diesem Falle Station der
preußischen Bahn werde ; auch wolle er nicht unterlassen ,
hinsichtlich des Güterverkehrs — dessen Entwickelung
Redner eingehend schildert — auf die Konkurrenz der

pfälzischen Bahnen in Ludwigshafen besonders hinzuweisen .
Redner kommt dann noch auf die im Kommissionsbericht
erwähnte Petition eines Bürgerkomits

's in Mannheim
betreffend die Vorlage der Erweiterung des Hafengebiets
zu sprechen , welche die Erbauung einer zweiten Neckar¬
brücke in der Gegend des Jungbusch mit Ueberführung
der Eisenbahnverbindung vom Hafengebiet nach dem Floß¬
hafen jenseits des Neckars befürwortet ; Redner ist im All¬

gemeinen der Ansicht der Kommission , welche Uebergang
zur Tagesordnung vorschlägt , da die Förderung der in

Frage stehenden Interessen nicht unmittelbare Aufgabe
des Staates sei ; die Petition enthalte aber einzelne be-

merkenswerthe Dinge , insbesondere den Hinweis auf den
Mangel an Plätzen , wo die in beständigem Aufschwung
sich befindende Industrie sich ausbreiten könne.

Redner schließt seine Ausführungen , indem er der

Großh . Regierung für die Vorlage und der Budgetkom¬
mission für die wohlwollende Behandlung dankt, und gibt
sich der Hoffnung hin , daß das Haus dem Antrag der

Kommission beitreten werde .
Abg . Friderich gibt eine Entwickelung der Mann¬

heimer Handels - und Verkehrsverhältnisse und ist nach
den bisherigen Erfahrungen davon überzeugt , daß jede
Hebung der Mannheimer Hafenanlagen dem ganzen Lande

zugut komme ; die Ausführung des neuen Projekts eines

Flußhafens werde insbesondere geeigenschaftet sein , den
Wettbewerb mit Ludwigshafen zu Gunsten Mannheims
zu entscheiden. Er empfiehlt zum Schluffe die Annahme
des Kommissionsantrags .

Abg . Strauß freut sich darüber , daß die für die
Hafenanlageu für Mannheim angelegten Summen der
Stadt und dem ganzen Lande unschätzbare Vortheile
bringen ; er werde deshalb auch die heute hierfür gefor¬
derten Gelder gerne bewilligen , hätte aber bei diesem
Wohlwollen , das man der Stadt Mannheim entgegen¬
bringe , gehofft , daß man die Position des K 10 b . (Er¬
richtung einer Kleinkinderschule bei den Dienstwohnungen
auf der Neckarspitze) nicht im Budget aufgezählt finde ,
sondern hätte erwartet , daß solche Kosten von der Stadt
Mannheim übernommen werden .

Finanzminister vr . El Ist älter hätte eigentlich keine Ver¬
anlassung , zu der Position das Wort zu ergreifen , da
keinerlei Widerspruch gegen die Anforderung erhoben
worden ist, möchte aber doch nicht unterlassen , dem Hohen
Hause und der verehrlichen Budgetkommission seinen Dank
für die freundliche Aufnahme auszusprechen , die die Vor¬
lage gefunden . — Die Anforderung erscheine gerechtfer¬
tigt vom Standpunkt des augenblicklichen Bedürfnisses ,
aber auch im Ausblick auf die Möglichkeit einer Steige¬
rung der Verkehrsverhältnisse in der Zukunft und im
Bewußtsein der Pflicht , Mannheim zu stärken und gegen¬
über der immer mächtiger werdenden Konkurrenz wider¬
standsfähig zu machen . Er sei sehr erfreut darWer , daß
kein Widerspruch gegen die Vorlage erhoben worden sei ;
es liege darin eine große Anerkennung für Mannheim
als Handelsstavt und für die großartigen Leistungen sei¬
nes Handelsstandes . Redner will nicht verkennen , daß
das Land , Regierung und Volksvertretung willig große
Opfer für Mannheim gebracht haben , was aber Mann¬
heim vorzugsweise groß und zu dem gemacht , was es
heute sei , das sei in erster Reihe die Thätigkeit , Rührig¬
keit und die Solidität seines Handelsstandes .

Wenn die Großh . Regierung diese wohlwollende Stel¬
lung gegenüber Mannheim einnehme , so glaube sie aber
auch als Gegendienst beanspruchen zu dürfen , daß man
in andern Dingen der Finanzverwaltung das gönne , was
sie brauche .

Abg . Reiß kann sich nicht versagen , der Großh . Regie¬
gierung und dem Hohen Hause zu danken für die überaus
wohlwollende Art und Weise , wie man in den letzten
Jahren den Bestrebungen Mannheims entgegengekommen
und wie man nicht nur momentanen Bedürfnissen zu ent¬
sprechen, sondern mit weitem Blick für die ferner liegende
Zukunft Sorge zu tragen sich bestrebt habe ; den gleichen
Standpunkt vertrete auch die heutige Vorlage , durch deren
Einbringung und Befürwortung die Großh . Regierung
und die Budgetkommission sich Dank und Anerkennung der
Stadt Mannheim erworben .

Nach einem zusammenfassenden Schlußwort desBericht -
erstatters und einer persönlichen Bemerkung des Abg .
Bassermann wird die Anforderung des 8 11 nachdem
Kommissionsantrag genehmigt und der Antrag der Kom¬
mission, über die Petition des Bürgerkomitä 's in Mann¬
heim , betreffend die Vorlage der Erweiterung des Hafen¬
gebiets , zur Tagesordnung überzugehen , angenommen .

(Schluß folgt .)

Grotzherzogthmn Maden.
Karlsruhe , den 21 . Mai .

ss ( Ein Wort über die Bedeutung des Gesetz¬
entwurfs Aenderungen der Liegenschafts - und
Erbschaftsac .cise betreffend . ) Während auf dem
Gebiete des Steuerwesens die badische Gesetzgebung im

Allgemeinen stets eine rege Thätigkeit entfaltet hat ,
veraltete durch zeitgemäße Institutionen zu ersetzen,
und. auch in formeller Hinsicht dem Bedürfniß erleich¬
terter Uebersicht und Handhabung der steuerrechtlichen
Vorschriften zu genügen bestrebt war , hat sie sich in

Bezug auf eine Abgabeart — aus Gründen , die in den
wechselnden Anschauungen über deren Berechtigung zu
suchen sind , — als außerordentlich konservativ erwiesen :
dies ist die Liegenschafts - , Erbschafts - und Schenkungs -

accise. Durch die Accisordnung von 1812 eingeführt ,
ist diese Verkehrsabgabe zwar in der Folge noch mehr¬
fach Gegenstand partieller gesetzgeberischer Behandlung
gewesen, einzelne Mängel und Härten sind beseitigt wor¬
den , aber eine den Anforderungen der heutigen Finanz¬
wissenschaft und Gesetzestechnik entsprechende Neuordnung
der ganzen Materie hat nicht stattgefunden , und so bilden
dann die dürftigen , durch Nachträge mannigfach abge¬
änderten und ergänzten Bestimmungen im 4 . und 5 . Ab¬

schnitt der im übrigen außer Geltung getretenen Accis¬

ordnung von 1812 heute noch die Quelle , aus welcher
die für diese so wichtige Abgabe maßgebenden Normen

zu schäpfen sind . Es ist deßhalb einigermaßen erklärlich ,
daß der den Landständen vor kurzem vorgelegte Gesetz¬
entwurf , „einige Aenderungen und Ergänzungen der Ge¬

setzgebung über Liegenschafts - , Erbfchafts - und Schen -

kungsaccise betreffend " , eine ziemlich kühle Aufnahme
fand und daß dem Wunsche Ausdruck gegeben wurde ,
die Regierung möge doch statt des Flickwerks ganze
Arbeit machen und sich zur Totalreform der Accisgefetz-

gebung entschließen . Allein für diese Arbeit wird erst
mit Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das
Deutsche Reich die — hoffentlich nicht mehr allzuferne —

Zeit gekommen sein . Die Accisgesetzgebung steht in engem
Zusammenhang mit dem Bürgerlichen Recht , wenn jetzt
der bloße Abschluß des Kauf - oder Tauschvertrags , die

formlose Willenseinigung der Parteien die Accispflicht
begründet , so beruht dies auf der Anschauung unseres
Landrechts , daß durch die bloße Willenseinigung der

Uebergang liegenden Eigenthums sich vollzieht ; das deutche
Civilgesetzbuch wird , nach dessen Entwurf zu urtheilen ,
diese Rechtsfolge erst mit dem Grundbuchseintrag ver¬
binden und somit für die Besteuerung der Eigenthums¬
veränderungen eine ganz andere Grundlage bieten ; mit



dessen Zustandekommen wird also auch die Accisgesetz-
qebung nothwendiqer Weise zu reformiren , bis dahin aber ,
,-.ach der nunmehr nahezu 80jährigen Dauer ihres Be¬
stehens füglich noch beizubehalten sein . In einigen Punkten
indessei» ist die Verbesserung des dermaligen Zustandes
geradezu dringendes Bedürfniß , und aus diesem ist der
oben erwähnte Gesetzentwurf hervorgegangen , dessen In¬
halt hier kurz besprochen werden soll .

Die Vorlage behandelt — von anderen , mehr neben¬
sächlichen Punkten abgesehen — die Frage der Accis -
pflicht bei der Begründung und Auflösung von Handels¬
gesellschaften und das Berhältniß der badischen Erb -
schaftsaccise zur Erbschaftsbesteuerung anderer Staaten .
Der 1 . Theil berührt vorzugsweise das Interesse der
induftrie - und handeltreibenden Kreise , der 2 . Theil ist
von allgemeiner Bedeutung ; hier wie dort stehen keines¬
wegs fiskalische Gesichtspunkte im Vordergrund , vielmehr
geht die Absicht des Entwurfs vor Allem auf Beseiti¬
gung der jetzt bestehenden Rechtsunsicherheit und auf an¬
gemessene, gerechte Abgrenzung der Steuerpflicht . Was
zunächst den i . Punkt betrifft , so gelten nach der herr¬
schenden juristischen Lehre die Mitglieder der offenen
Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft als
Miteigenthümer des Gesellschaftsvermögens . Für die
Accisfrage ergebe sich hieraus , da auch der Erwerb von
Anth eilen liegenden Eigenthums accispflichtig ist , fol¬
gende Konsequenzen :

Wenn ein Gesellschafter Liegenschaften in die Gesell¬
schaft einbringt , so haben die anderen Gesellschaften für
ihren antheiligen Erwerb Accise zu entrichten . Ebenso
beim Austritt eines Gesellschafters die Zurückbleibenden
für den vom Ausgetretenen auf sie übergehenden Antheil .
Accise hat ferner zu zahlen der Gesellschafter , welcher in
eine mit Liegenschaftsbesitz ausgestattete Gesellschaft ein -
tritt und der , welcher bei Auflösung der Gesellschaft oder
aus einem sonstigen Anlaß Gesellschaftsliegenschaftcn zu¬
gewiesen erhält , und zwar je für den durch den einen
oder andern Vorgang erworbenen Eigenthumsantheil .

Die Durchführung dieses an sich einfach scheinenden
Sätze bereitet jedoch die größten Schwierigkeiten . Zu¬
nächst kommt in Betracht , daß nach den Bestimmungen
des Landrechts die Aufhebung der Gemeinschaft unter
Miteigenthümern keinen Eigenthumsübergang begründet ,
sondern nur feststellt, offenkundig macht , welcher von den
Miteigenthümern von vornherein als Alleineigenthümer
zu gelten hatte :

„Jeder abgetheilte Miterbe wird ebenso angesehen ,als hätte er alles , was er durch das Loos oder durch
die Versteigerung erhalten , unmittelbar und allein ge¬erbt , und an den den übrigen Erbschaftsstücken nie¬
mals ein Eigenthum gehabt . " (L . R . S . 883 , vgl .
auch L .R .S . 1476 und 1872 .)

Dieser sogenannten deklarativen Wirkung der Theilung
hat die Praxis der Finanzverwaltung , der Rechtsprechungdes Verwaltungsgerichtshofs folgend , auch für die Accis¬
frage maßgebende Bedeutung zuerkennen müssen ; denn
die Frage , ob und inwieweit ein Eigenthumsübergang ^
stattgefunden hat , ist in Ermangelung abweichender steuer¬
rechtlicher Normen auch in Hinsicht auf die Besteuerung
lediglich nach Privatrecht zu entscheiden .

Wenn also z . B . zwei Personen gemeinschaftlich von
einem Dritten erwerben und dann einer der Miteigen¬
thümer die Liegenschaft ganz übernimmt , so ist dieser so
Zu behandeln , wie wenn er unmittelbar allein von dem
Dritten erworben hätte ; hat ein Gesellschafter Liegen¬
schaften eingebracht , die in der Folge bei der Ausein¬
andersetzung einem anderen Gesellschafter zufallen , so
muß die Sache so angesehen werden , wie wenn letzterer
gleich beim Einbringen der Liegenschaft oder bei seinemEintritt in die Gesellschaft , wenn dieser später erfolgtist, Alleineigenthümer geworden wäre . Die oben aufge¬stellten Sätze erleiden hiernach wesentliche Modifikationen .Es ist hier nicht der Ort , die verschiedenen Konsequenzen ,
welche sich aus der deklarativen Wirkung der Theilungfür die Accisfrage ergeben , im Einzelnen darzulegen ;aber es leuchtet wohl ohne Weiteres ein , wie unzweck¬
mäßig es ist , auch für die Besteuerung ein Prinzip gel¬ten zu lassen , welches fortwährend dazu nöthigt , bei Fest¬
stellung und Bemessung der Abgabepflicht auf frühere ,mitunter um viele Jahre zurückliegende Vorgänge und
Verhältnisse zurückzugreifen , Erwerbungen , welche bereits
besteuert worden sind, hinterher als ungeschehene betrach¬tet und so die Steuerfrage zu einer höchst unsicheren und
verworrenen macht .

Nicht minder mißlich ist, daß die Besteuerung dem so
häufigen Wechsel im Personalbestand der Gesellschaften
keineswegs genau und rechtzeitig zu folgen vermag . Die
Unterlagen für den Ansatz der Liegenschaftsaccise werdenden Amtsgerichten von den Gemeinderäthen als grund¬
buchführenden Behörden geliefert . Es gibt nun aber der
Eintritt eines neuen Teilhabers in eine Gesellschaft ,welche Liegenschaften besitzt, so wenig als der Austritteines Mitglieds bei Fortdauer der Gesellschaft Anlaß zueinem Grundbuchseintrag und er kann einen solchen nichtgeben, sofern die Liegenschaften der Gesellschaft auf deren
Firma zum Grundbuch eingetragen sind . Der Ab - und
Zugang von Gesellschaftsmitgliedern ist freilich zum Han¬
delsregister anzumelden , allein diese Anmeldung , welche
sich auf die durch das Handelsgesetzbuch vorgeschriebenenDaten beschränkt , gewährt keineswegs die zur Beurthei -
kung der Accispflicht erforderlichen Anhaltspunkte , viel¬
fach unterbleibt daher die Konstatirung der Accise in
dergleichen Fällen , um mitunter erst nach Jahren , wennder Auslösung der Gesellschaft oder sonst der Sachver¬halt sich herausstellt , zur unangenehmen Ueberraschungder Betheiligten nachgeholt zu werden .Um über alle diese Schwierigkeiten hinweg zu kommen ,wsll nun der Entwurf die offene Handelsgesellschaft unddre

Kommanditgesellschaft als juristische Person , d . h . als

ein von deu Persönlichkeiten der Mitglieder verschiedenes
Rechtssubjekt behandeln . Es bedeutet dies keineswegs einen
völligen Bruch mit der privatrechtlichen Auffassung ; denn
wie die offene Handels - oder Kommanditgesellschaft in der
Richtung nach Außen sich als geschlossene Einheit darstellt ,unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten
eingehen , vor Gericht klagen und verklagt werden kann ,
so ist auch das den Mitgliedern zugeschriebene Miteigen¬
thum am Gesellschaftsvermögen ein durchaus besonders
geartetes und hinsichtlich der Verfügungsgewalt des Ein¬
zelnen über die gemeinschaftliche Sache derart beschränktes ,daß es auch in privatrechtlicher Hinsicht dem gewöhnlichen
Miteigenthum nicht gleichgestellt werden kann . Das Ge¬
sellschaftsvermögen ist vSn dem Privatvermögen der ein¬
zelnen Mitglieder rechtlich völlig geschieden und folgtseinem eigenen , von dem des Privatvermöges unabhängi¬
gen Schicksal . Es entspricht deßhalb ganz der Natur der
Sache und steht wohl auch im Einklang mit den in der
kaufmännischen Welt herrschenden Anschauungen , daß le¬
diglich die unter der Firma vereinigte Gesammtheistder Gesellschaftsmitglieder als Trägerin des Gesellschafts¬
eigenthums betrachtet und von den Ansprüchen , welcheden einzelnen Mitgliedern in Ansehung des Gesellschafts¬
vermögens zustehen , bei der Accise gänzlich abgesehenwird . Hiernach käme man zu folgenden Ergebnissen :

1 . Beim Einbringen einer Liegenschaft seitens eines
Gesellschafters hat die Gesellschaft , wie beim Erwerb aus
dritter Hand , die volle Accise zu entrichten ; persönliche
Befreiungsgründe , welche etwa einem Gesellschafter zurSeite stehen, bleiben außer Betracht .

2 . Der Wechsel der Gesellschaftsmitglieder und die Ver¬
änderung ihrer Antheile begründet keine Accispflicht .

3 . Der Gesellschafter , welcher Gesellschaftsliegenschaftenals Alleineigenthümer übernimmt , hat von deren vollem
Werth Accise zu entrichten .

Satz 3 erleidet jedoch nach den Vorschlägen des Ent¬
wurfs wesentliche Einschränkungen : wenn es sich um Lie¬
genschaften handelt , welche der Erwerber selbst oder sein
Vorfahrer in die Gesellschaft eingebracht hat , so soll die
Uebernahme accisfrei erfolgen . Denn es wäre eine Härte ,nochmals Steuer zu erheben , wenn eine Liegenschaft ausdem gleichsam nur interimistischen Besitz der Gesellschaft ,welche ihrerseits ihren Erwerb voll zu versteuern hatte(Satz 1 oben), wieder in die Hand ihres ursprünglichen
Eigenthümers , seines Erben oder Nachkommen zurückkehrt .Wenn ferner der Uebernehmer von Gesellschaftsliegen¬schaften der Gesellschaft zur Zeit , als diese die Liegen¬schaften erwarb , bereits angehört hat , so wird die vonder Gesellschaft gezahlte Accise auf die dem Uebernehmer
anzusetzende angerechnet ; dies wird regelmäßig gleichfallsgänzliche Befreiung bedeuten , sofern der Erwerb der Ge¬
sellschaft voll versteuert worden ist und nicht in der Zwi¬schenzeit eine Werthserhöhung der Liegenschaft (etwa durchUmbauung u . dgl . ) stattgefunden hat . Lediglich transito¬rischen Charakter hat endlich die Bestimmung , daß der
Uebernehmer auf seine Accisschuld anrechnen darf , waser oder sein allgemeiner Rechtsvorgänger nach bisherigemRecht beim Eintritt in die Gesellschaft oder beim Austritteines anderen Theilhabers etwa an Accise gezahlt hat ;es soll hierdurch unbilligen Konsequenzen , welche sonst ausdem Wechsel der Gesetzgebung sich ergeben könnten , vor¬
gebeugt werden .

Die Accisfrage löst sich , wie man sieht , nach diesenVorschlägen überall verhältnißmäßig leicht und einfach .Die Konstatirung der Accise wird überall rechtzeitig undohne weiteren Aufwand juristischen Scharfsinns und
Wissens vor sich gehen können , und namentlich auch die
Betheiligten selbst werden in der Lage sein , im Vorausmit einiger Sicherheit zu berechnen , was die von ihnenbeabsichtigten Transaktionen an Accise kosten werden —eine Möglichkeit , welche jetzt in den meisten oder dochsehr vielen Fällen ausgeschlossen ist. Die finanzielle Wir¬
kung der vorgeschlagenen Bestimmungen entzieht sich einer
zuverlässigen Schätzung ; wahrscheinlich werden die sichergebenden Ausfälle und Mehreinnahmen sich annäherndausgleichen , die Handelsgesellschaften also eine namhafteMehrbelastung im Ganzen nicht zu erwarten haben .In Bezug auf die internationale Erbschaftsbesteuerungsind die Grundsätze einer mit Gesetzeskraft ergangenenhöchsten Entschließung vom 7 . Mai 1818 heute nochmaßgebend . Hiernach ist (außer den inländischen Lie¬
genschaften ) schlechthin nur das Mobiliarvermögen der
Inländer , nicht aber das der Ausländer (Nichtbadener )der badischen Erbschaftsaccise unterworfen ; lediglich die
Staatsangehörigkeit des Erblassers also ist entscheidend ,auf dessen Wohnsitz und die Belegenheit des Erbvermögenskommt nichts an .

Diese Ordnung der Dinge , welche den Zuständen von1818 entsprochen haben mag , ist den heutigen Verhält¬nissen und Anschauungen nicht mehr angemessen und führt ,indem sie die auf anderen Prinzipien aufgebauke Erb¬
schaftssteuergesetzgebung anderer Staaten völlig ignorirt ,zu den auffälligsten Unbilligkeiten . Der Mobiliennach¬laß des außerhalb Badens domizilirten Inländers , vonwelchem regelmäßig auch der Wohnsitzstaat Erbschafts¬steuer erhebt , wird doppelt belastet — vorausgesetzt näm¬
lich , daß . was freilich häufig nicht der Fall ist und zumeistvon Zufälligkeiten abhängt , die badische Behörde von dem
Erbgang überhaupt Kenntniß erhält und ihren Steueran¬
spruch geltend zu machen in der Lage ist . Umgekehrtgeht der Nachlaß des in Baden domizilirten Ausländers
völlig steuerfrei auf die Erben über , wenn auch der Hei -
mathstaat eine Erbschaftsabgabe zu erheben unterläßt .Und doch hat der Fremde , der im Lande ansässig war , beiErwerb und Erhaltung seines Vermögens so gut , wieder Inländer , den Schutz unserer Gesetze, die Vortheileunserer gesammten öffentlichen Einrichtungen genossen und
besteht insbesondere zwischen Landes - und anderen Reichs¬

angehörigen in wirthschaftlicher , wie auch sonst in steuer¬licher Hinsicht vollständige Rechtsgleichheit .
Künftig soll nun nach den Vorschlägen des Entwurfs ,der sich im wesentlichen an die Gesetzgebung der Nachbar¬länder Elsaß - Lothringen und Württemberg anschließt , stattder Staatsangehörigkeit der Wohnsitz des Erblassersentscheiden . Die badische Erbschaftsbesteuerung wirdhiernach stets platzgreifen , wenn der Erblasser zur Zeitseines Todes in Baden seinen Wohnsitz hatte , mag erBadener , Reichsangehöriger oder Reichsausländer gewesensein, und gleichviel, ob das Erbvermögen im Lande oderauswärts belegen ist . Dagegen soll sie sich auf denNachlaß der außer Landes domizilirten — wenn auchlandesangrhvrigen — Personen regelmäßig nicht er¬strecken.

I » zweifacher Richtung hätte jedoch dieser letztereGrundsatz eine Ausnahme zu erleiden : wenn Inländer ,welche das Heimathland verlassen haben , von ihren hierbefindlichen Anverwandten oder anderen im Lande woh¬nenden Personen beerbt werden , so wird es nur fürbillig zu erachten sein , daß insoweit der Nachlaß hierzur Versteuerung herangezogen wird , und das Gleichesoll gelten von dem im Lande befindlichen und anhier wohnende Erben fallenden Vermögen , welches zumNachlaß eines auswärts domizilirten Erblassers gehört .In diesen beiden Fällen kommt also der Wohnsitz derErben mit in Betracht , während sonst nur auf denWohnsitz des Erblassers abgehoben wird . Um jedoch alle
Doppelbesteuerung thunlichst zu vermeiden , soll die Erb¬schaftssteuer , die von außerhalb Badens belegenen oderzu einem auswärts eröffneten Nachlaß gehörigen Ver «
mögenstheilen an einen anderen Staat etwa entrichtetwerden muß , aufgerechnet werden dürfen , die badischeErbschaftssteuer von diesem Vermögen also bis zum Be¬trag der fremden außer Anforderung bleiben . Nur vondem inländischen Vermögen des in Baden domizilirtenErblassers wird die badische Steuer unbedingt bean¬sprucht ; zur Doppelbesteuerung kann dies bei Ausländernnach Lage der Gesetzgebung der anderen Staaten nichtführen , weil der Heimathstaat entweder auf jenes Ver¬mögen überhaupt seine Besteuerung nicht erstreckt oderinsoweit der unserigen den Vorrang einräumt . Gegen¬über Oesterreich - Ungarn sollen übrigens mit Rücksichtauf eine Uebereinkunft , die im Jahre 1862 mit derK. K . Regierung getroffen worden ist, die neuen Bestim¬mungen zunächst keine Geltung erlangen , sondern dieGrundsätze der höchsten Entschließung von 1818 bis aufweiteres maßgebend bleiben . Für Immobilien , die zueinem Nachlaß gehören , wird nach wie vor das reine
Territorialprinzip gelten ; in Baden befindliches unbeweg¬liches Vermögen unterliegt der Erbschaftsaccise ohne Rück¬sicht auf die Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz desErblassers . Liegenschaften außerhalb Badens bleiben un¬bedingt außer Betracht .

Man wird vielleicht in den Bestimmungen des Entwurfsüber die Behandlung der Mobiliennachlässe die Konsequenzin der Durchführung des grundlegenden Princips , welchefreilich dem jetzigen Rechtszustand nachgerühmt werdenkann , vermissen . Allein der gleiche Vorwurf ließe sichauch gegen die Erbschaftssteuergesetze der meisten anderendeutschen Staaten erheben, mit der rücksichtslosen Durch¬führung eines einzigen Prinzis ist aber hier nicht auszu¬kommen , sondern die Besteuerung muß unter Rücksicht¬nahme auf die Konkurrenz anderer Staaten an die ver¬schiedenen Beziehungen , durch welche der zur besteuerndeNachlaß in ihren Bereich gebracht werden kann, anknüpfen ,um überall zu befriedigenden Ergebnissen zu gelangen .Die praktischen Vorzüge des Entwurfs sind wohl unver¬kennbar : er statuirt einerseits nirgends eine Steuerpflicht ,die nicht ohne Schwierigkeiten zu realisiren wäre , bringtandrerseits die badische Besteuerung innerhalb ihrer natür¬lichen Grenzen mit voraussichtlich günstiger finanziellerWirkung zur vollen Geltung und vermeidet dabei , soweitübersehbar , alle und jede Doppelbesteuerung . So ver¬spricht der Entwurf auch nach dieser Richtung eine werth¬volle Verbesserung unserer Steuergesetzgebung ; es wärelebhaft zu bedauern , wenn derselbe nicht noch durch dengegenwärtigen Landtag zur Verabschiedung gelangen sollte .

Theater und Kunst .— K. Karlsruhe , 1V . Mai . tGroßh . Hoftheater . ) Dieletzte Sonntagsvorstellung litt trotz ihres , nach dem bewährtenRezepte : „ Wer Vieles bringt , wird Jedem etwas bringen ! " auf¬gestellten gemachten Programms sehr stark unter der Konkur °
renz mit dem Waldsest der Maler , den „berühmten OriginalWiener Sängerinnen " und last vor least dem herrlichen , zu Aus¬flügen und Spaziergängen verlockenden Maiwetter . Zu bedauernwar ' der ungewöhnlich schwache Besuch des Theaters hauptsäch¬lich wegen der sehr gelungenen und effektvollen Aufführung despantomimischen Balletdivertiffements : „Die Puppenfee "

.Diese choreographische Novität bildet in Bezug auf Anmuth undharmlose Komik des Grundgedankens , feinen Geschmack undblendende Pracht der Ausstattung , tadellos exakte Durchführungin der Bewegung und Grnppirung der Figuren wohl die an¬ziehendste Leistung unseres Balletes seit Menschengedenken . Er¬höhten Glanz erhält die Aufführung durch die Mitwirkung vonFräulein Camilla Mario , welche sowohl durch schöne Er¬scheinung , als Grazie und Anmuth der Bewegungen selbst inden schwierigsten Pas . so namentlich im Fußspitzentanz die Blickeauf sich lenkt . Die mit dem Ballete verbundene Musik von JosefBayer ist nicht bedeutend , aber anmuthig und schließt sich den
einzelnen Vorgängen und Tanzevolutionen paffend an . Die ver¬gangenen Sonntag vor der „Puppenfee " zur Aufführung gebrachteOperette : „DieOpernprobe " von Lortzing stammt , Wiedaseinfache Sujet , der leichte musikalische Stil des Werkes verrathenlassen könnte , nicht etwa aus der ersten, sondern letzten und trau ,rigsten Sckaffenszeit des Tondichters . Lortzing hatte damalsseine bedeutendsten Werke : „Die beiden Schützen "

, „Zaar und
Zimmermann "

, „Der Wildschütz ", „Undine " , „Waffenschmied
"

,schon geschrieben , dieselben erzielten an allen deutschen Bühnen
glänzende Kaffenerfolgc , die schönsten Lortzing 'schen Melodien
waren Eigenthum des Volkes geworden ; er selber aber , der



Schöpfer dieser von behaglicher Heiterkeit erfüllten und zugleich

echt deutsch empfundenen,Werke, mußte, um nicht zu verhungern,

Possen am Friedrich-Wilhclmstädtischen Theater dicignen . In

dieser Stellung schrieb er, nicht ganz ein Jahr vor seinem Tode,

dir Pofsenmusik „Die Berliner Grisette * und die Operette „Die

Opernprobe "
. Die „Opernprobe " hat , wie bereits bemerkt , keinen

höheren Werth uud es ist wohl nur der überaus große » Dürre

auf dem Gebiete der komischen Over zuzuschreiben , daß mit der¬

artigen Werken Neubelebungsversuche angestellt werden . Die

Wiedergabe des Werkes zeichnete sich durch Frische und wirk -

sauren Humor aus . Gesanglich Hervorragendes leisteten Frau

Harlachrr als Kammermädchen Hannchen , Herr Rosen -

berg als der junge Baron Rainthal und Herr N cbe als
Johann . Frau Harlacher that sogar ein Ucbrigcs , indem sie
einen lustigen Walzer von Strauß zugab.

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe

Hefte Sieduktt °a»ver»aUntftr : » Täte. — » « Mt.. 7 « Uwe» MO . m«d hollau».
-- »» « ml-, t « ulde» i>. W. » Rml-, r Frauc — R> Pf._

Frankfurter Kurlje vom 20 . Mai 1880 . i Sir» — «> Pfz, » Pt». — »« Rm!.. I Dollar — « « ml. -« P
rodet — » Rml. »o Pfg „ i Mark Lauko — I Sduk . «

. I Tftb, ,

LtaatSpapiere .
Bade» 4 Obligat . fl. 102 .10

. 4 , M . 104.—
I 4 Obl . V. 1886 M . 127 .70

Bayern 4 Oblig . M . 106.20
Deutschl- 4 Reichsanl . M . 107-80

. 3' /- °/° „ M . 101 .30
Preußen 4 "/, Eonsols M - 106 .80

, 3'/, ' /» TonsolS M . 101.60
Wtbg . 4»/, Obl - V. 1879 M 102.30

, 4 Obl - V. 75/80 M 103 .40
Oesterreich . 4 Goldrente fl . 95 .42

. 4*/, Silben , fl- 77 70
. 4' /, Papierr - fl. 77 50
, SPavierr . v - 1881 88.—

Ungarn 4 Goldrente fl. 90.—

Italien 5 Reute Fr . 96 .22
b°/o Rumänische Rente 98.90
Rumänien 6 Obl - M . 103.-
Rußland 5 Obl . 1862 ^

. 5 Obl . v- 1s77 ^

Port . 4 '/r Anl . v . 1888 M . 93 50
„ 3 Ausländ . SÜr . 6390

Serbien 5 Goldrente 87 30
Schweden 4 M . 103.—
Span . 4 Ausländ . Rente 77 20
3' /z Berner Obligat - Fr . 99 .50
Egypten 4 Unis. Obligat . 98.—
Egypten 5 Privil . Lstr . 12«; 10
S .»Amerik .5Argt .Goldanl . 88 .—

Bank -Aktien .
4 ' /, Deutsche R .-Bank M . 140.—
4 Badische Bank Thlr . 112 50
5 Basler Bankverein Fr . 152 -
4 Berlin . Handelges. M . 166 —
4 Darmstädter Bank fl. 157 50
4Deutsche Bank M . 16510
4 Deutsche Vereinsb. M . 110 90
4D .Unionb-M .65°/,E .M . 80 . -
4 DiSk.-Kommand. Thlr

Gisenbahn -Aktiea . 3 Jtal . gar . E .-B . kl.
4 Meckl . Frdr .-Franz M . 164 30 5 Gotthard l V Ser .

>4 ' /, Psäl ». Mar -Bahn fl . 149 .- 4 .
fl . 119 10 4 Schweiz. Central4 ' /,. Mälz . Mar -Bai

4 Pfälz . Nordbahn
Gotthardbahn
Böhm - West-Bahn
Gal .Karl -8udw.-B . fl.
Oest.Ung.-St .-Bahn Fr .
Oest.Siw -Bahn st .
Oest.Nordwest fl.

. . lüt . 8 . L

Fr . 163 505 Süd -Bahn Prior
fl. 295 Vz 3 Süd -Bahn

58 .90 3 Oldenburger Thlr . 40 132 .50 20 Fr .-St . 16.19
104 . 104 Oesterr. v . 1854 fl. 250 - SouvereignS 20.33
103 304 . v . 18M fl . 500 124 . — Obligationen nnd Jndntzri «.

103 . - 4 Raab -Grazer Thlr . 100 105 80 ' Aktie« .

180
200 /,

Äiseabahn -Prioritäte «.
! 4 Elisabeth steuerfei fl. 10130
S Mähr - Grenz-Baha fl.

' 5 Oest.Nordwest-Gold-
Dbl.

104 10 Unverzinsliche Loose

, „ _ . ^ . 65 80 per Stück.
168 "

« 5Oest .Staatsb .-Prior .Fr . 107.20 Braunschw. Thlr . 20-8oose 105.50

193° , 3dt0 . l—VlllL . Fr . 83 .80 Oest. fl. 100-Loosev. 1884 316 -

110 ' /z3 8ivor . l .it. 6,lOln . l>2 Fr . 64 80'Oesterr. Kreditloose fl . 100

220 20
5 Oest. Kreditanstalt fl. 261 ' /»
4 Rhein . Kreditbank Thlr . 122 .50

5llOrientanl . PR - ! 4 D . Effekt-». Wechsel-Bk.
Eons . v. 1880 R . — — ! 40 °/a einbezahlt Thlr . 127.10

5 Toscan . Central Fr . 103 .70 von 1358 325 —

5 Weststc .Eisb .1880stfr .Fr . 10110 Ungar. Staatsloose fl. 100 252 40

6 Southern Paciftc ofL . lck I1130 !Ansbacher fl. 7-Loose
Pfandbriefe . Augsburger fl. 7-Loose

77 50!4Pr . B .-T .-Ä . Vll-lX M . 100 60?Irelbarger Fr . 15-8oose
4 Prruß .Lent .-Bod .-Tred . ^Mailänder Fr . 10-Loose

M . 108 30! verl. ä 100 M . 101 .30 >Meiniager fl. 7-Loose

! 5 Oest-Nordw . Uit. 4.. fl. 92 80 4 Rh . Hyp. S . 43 -46 M . IM - Schweb. Thlr . 10-8oose

5 Oest-Nordw . l,ir . ö . fl . - . - >3'/r dto . M . 96 20
3 Raab -Oedenb.Ebenf .Gold Verzinsliche Loose.

! steuerfrei M . 69 40 3'/zPreuß .Präm .Thlr . 100 133 —

. 4 Rudolf (Salzkgut ) i. Gold >4 Bayrische
steuerst:» M . 100.90 4 Badische „ . . . . -̂

> 4 Vorarlberger fl. 84 .10 4 Mein .Pr .Pfdbr . . IM 131 MiDollarS m Gold

3 ' /, Freibucg Obl . (4 .— ) 100 . —
3 Karlsruher Obl . 90 20
Ettlinger Spinnerei o . Zs . 124 50
Karlsruh. Mafchineuf. dto. 142. —
Bad . Zuckers . , ohne Zs . 92. —
3°/«Deutsch .Phön .20°/,Ez . 217 . —
4 Rh. Hypoth.-Bank 5(? /o

35 50 ! bez . Thlr . 127 —
27.20 5 Äestereaeln Alkali 15130
33 10 5 Hyp. Obl - d . Dortmund .
18 60 Union 111 .50
27 30 5 Hyp. Aal . d . Oest. Alpin
8310 ! MontgS

LSrchsel »nd Torten . !4Rom 1l—IV Lire 89.—

Paris kurz Fr . IM 81 80> LtandeSherrl . « nlehe » .
Wien kurz fl . IM 172 75 3' «» Ist . Asenbrg-Birst . M . 92.—

IOg-146 -^ Amsterdam kurz fl. IM 169 65 Reichsbank Discont 4 ' /,
IM — . — .London kurz ^ 1 Pf . St . 20.35!Fra «kf. Bank Discant 4 "/»

4.16j Tendenz : — .

Mittlere Marktpreise der Woche vom 11 . bis 18 . Mai 1890 . (Mitgetheilt vom Stattstischen Bnreau.)

Orte .

Konstanz
Ueberlingk
Pfullendorf
Meßttrch .
Stockach . .
Radolfzell .
Hilzingen .
Dillingen .
Bonndorf .
Müllheim .
Freiburg .
Löffingen .
Endingen .
Ettenheim
Lahr . . . .
Offenburg
Rastatt . .
Durlach . .
Mannheim
Mosbach .
Wertheim
Basel . . .

8

« Roggen

!

Gerste

I

Hafer

100 Kilogramm

»OL ^ L

24. — 24 . — 17 . - 20 . - 20 -

22 64 22 82 >17 50 — 18- -
21 . 50 22 51 — 19 . 20 17- 62
— — 22 . 43 — — — - 17- 86
22 . 30 22 . 8017 . 70 — 16- 70
22 . 63 — 17. 15 — 18. -

— 23 - 26 — — 18- 36

23 . — —. — 18. - 18 . — 20 —
22. 67 — 19 . 09 — 19 -

22 . — — - 13. 50 17 - 18 -
22. — — — — 18 - 19 50
21. 50 — - -- - - — 19—
21 . 75 — 19 — 15 - — 18 50
21. 90 — 18 . 40 — 18 —

19 -

AI . 90 — 18. - — 18. 25
22 . 50 22 — 18 . - 20 . - 18 - -

k- - 17 . 20
. —.

Orte .

IVO Kilo .
! gramm .

eo
Liter.

S3

-b

T

« -

SS

! >8.
! L

Z >Z

8 -
« -

iE» !
Brennöl

L>

1 Kilogramm.

Konstanz . .
Ueberlingen .
Billingen . .
WaÜ>shut . .
Lörrach . . .
Müllheim . .

reiburg . . .
sttenheun . .

Lahr .
Offenburg . .
Baden . . . .
Rastatt . . .
Karlsruhe . .
Durlach . . ." forzheim . .

truchsal . . .
Mannheim .
Heidelberg . .
Mosbach . .
Wertheim . .
Schaffhausen
Basel . . . .

— 110
400 500
— 4M

400 460
!z5M

!5M

!6Mj500
-540 !480
5«;0 500
360 580
523
480

570
530
530
480

523
480

530
580
510
400

790 460

H ! A
36 ! 33 u . 28
28 ^ 32 u . 28
40 . 32 u - 30
34 > 27 u . 26
30 . 28 u. 21
32 l 25
33 ! 28 u . 26 .
32j 26
36 25 U. 22
29 : 25s

144 136 - 160150 118
128420 120 136 ! - >128
140424 120 140 !128 !l35
128 !128 ! - 428 !120 !128
130120 100
132 132 —
140 .428 —
— 120420
140 128 128
140 130 120

40 ! gi , u 28. 450435 100
23 ! 20
40 ! 23 u- 24
32>30 u . 26^
32 ! 28
30 ! 30
33j Zg u. 25
36 ^ 28 u. 25
30 25
23 24
— ! 30 u 26

148 123416
144
140
144
140
140
144

128

128 ! —
130 ! —
128 ! -
123 ! -
126 106
130
120
120
120

100
100

130 130 130
120130440
130420440
128 ! —
140 132 110
130 140 >140

155 150135
140
136
140
140
140
150
140

140
140
130
150
140
120
140

220
200
192 ! 45
220 55
215 55
210 > 45
220 ! 50

132 200 ! 40
200 50
200 . 50
210 . 60
224 50
210 ! 60
230
250
190
220
240

140
141
140
135
140
150
140

132 — 120 200
120420430 200
160 144428 200

1 Liter .

Ruhr- ! «Saar¬
kohlen .! kohlen

iS

4 Ster . IM Kilogramm.

24 >
20 !

H . A
33.— !310^320!
28 .— 1 — 320
24 .40 ! — ! —
26 .— — ! —
28 -- ! -

^
-

22 .- 320 280
100 300
280

36 -—

230
280
340
230
270
250
300
300
270
260

24 -- 280
28 -— 260

215
210!
300
220
220
230
260
270 '
210
200
270!
210

300
300
280
350
270
260
3M
240
230

300 !

210 !
230 >
280
280 «

240
280

210

170

250

280 . 2sg

Bürgerliche Rechtspflege .
Oeffentltche Zusttlluuge».

D .8344 . Nr . 26,324. Mannheim . !
Spengler Franz Bertram in Mann¬
heim, vertreten durch Rechtsanwalt
Baffermann , klagt gegen den Baumei » !
ster Christian Mathes , zuletzt in Mann -
heim , z . Zt . an unbekannten Orten ab¬
wesend , und Josefine Mathe sin Hirsch - ! ^ ,
Horn , nachdem er wegen einer ihm auf ! einers . Anton
Grund gemcindegerichtlicher Entschei- >Rektorstelle ,
düng vom 24 . Februar 1890 an Elfte¬
ren zustehenden Forderung von 50 M .
25 Pf . und 9 M . 85 Pf . Kosten die
Zwangsvollstreckunggegen diesen erfolg¬
los versucht , unter der Behauptung ,
daß dieser sein Haus zum Scheine in
betrüglicher Absicht , eventuell um die
Befriedigung seiner Gläubiger zu ver¬
hindern , an die Mitbeklagte verkauft
habe , mit dem Anträge auf vorläufig
vollstreckbare Verurtheilunq der Beklag¬
ten zur Anerkennung dahin , daß der
Kauf vom 31 . Dezember über das Haus
v 7, 17 '/s dahier dem Kläger gegen¬
über unwirksam und dieser berechtigt
sei, für seine Forderung von 60 Mark
10 Pf . Zwangsvollstreckung in dieses
Haus zu erwirken und durchzuführen.
Zur mündlichen Verhandlung ladet
Kläger die Beklagten vor Großh . Amts¬
gericht 1U in den auf

Donnerstag den 3 . Juli 1890,
L-ornlinags 9 Uhr ,

bestimmten Termin .
Zum Zweckeder öffentlichen Zustellung

an Christian Mathes wird dieser Aus-
zuader Klage bekannt gemacht .

Mannheim , den 14 . Mai 1890 .
Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts:

G a l m .
D . 825 . 1 . Nr . 6411 . Villingen .

Der Buchhalter Wilhelm Ehing er in
Schwenningen klagt gegen den Karl
Albert Rohrhurst von Karlsruhe , z.
Zeit an unbekannten Orten abwesend
in Amerika, aus Darlehen vom Jahre
1886 , mit dem Anträge auf Berurthei -
lnng des Beklagten auf Zahlung von
200 Mark nebst 5°/o Zins vom 13. Mai
1886 ab, und ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor das Großh . Amtsgericht zu
Villingen auf

Mittwoch den 2. Juli 1890,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustel¬
lung witt dieser Auszug der Klage be¬
kannt gemacht .

Villingen , den 16. Mai 1890 .
Huber ,

Genchtsschreiber Großh . Amtsgerichts.
Aufgebot.

D .835. 1 . Nr . 8431 . Tauberbi -
schofsbeim . Das Großh . Amtsge
richt Hierselbst hat unterm Heutigen be>

Königheim fol- einers. Wendel Berthold, anders. Franz ! Bild ) , einers . Adolf Zimmermann , an -

Josef Hippler , ! ders . Alois Thoma ,
22 Ar 23 Meter Wiesen in der un- ! 34 Ar 92̂ Meter Acker allda , einers.sitzt auf Gemarkung

gende Liegenschaften :
54 Meter Gartenfeld in der Aub

(Breitenflur ) , einers . Straße , anders.
Ferdinand Trabold ,

36 Ar Wiesen im Röhrenfeld, einers.
Dominikus Geier , anders. Albin Tra¬
bold ,

19 Ar 35 Meter Wiesen im Haiger ,
Zimmermann , anders.

11 Är 25 Meter Wiesen im H . Hai¬
ger (Buschberg ) , einers . Ackerfeld , an¬
ders . Graben ,

20 Ar 70 Meter Wiesen in der un¬
teren Aub, einers. Sebastian Hellmuth,
anders. Pfarrei ,

Kirche mit Sakristei mitten im Ort ,
einers . Schulhaus , anderseits Anton
Steffan ,

Die kath . Pfarrei Königheim besitzt
folgende Liegenschaften :

» . Auf Gemarkung Königheim
24 Ar 93 Meter Garten in den Ka¬

pellengärten, einers . Tränkweg , anders.
Karl Honikel ,

20 Är 52 Meter Weinberg in der Michael Josef Martin , anderseits Karl

Brach , einers . WendelBerthold, anders. ! Honikel ,

teren Aub, einers. Bach , anders. Aug
Nunn ,

4 Ar 50 Mtr . Wiesen in der oberen
Aub, einers. Ad . Joh . Faulhaber Wtb ., ! Linus Reinhard ,
anders. Bach, Metzger,

2 Ar 34 Meter Wiesen im Busck -
berg (Roschig) , einers. Ackerfeld, ands.
Graben ,

15 Ar 66 Meter Wiesen allda (Hai¬
ger am Rank), einers. Pfarrei , ands.
Graben ,

27 Ar Wiesen im Bnschberg oder
Roschig , einers . Franz Anton Uihlcin ,
anders. Michael Haag ,

42 Ar 39 Meter Wiesen im Roschig ,
einers. Hieronymus Geier Kinder , ads .
Weg,

37 Ar 80 Meter Wiesen in den Ka-
pellenwiescn , einers . Rcktorstelle , ands .
Wend . Berthold ,

2 Ar 25 Meter Acker im unteren
Dittelbera , einers. Gg . Franz Häusler ,
anders. Michael Josef Martin ,

20 Ar 7 Meter Acker allda ,

erdinand Metzger, anderseits Franz
)ümmig,
8 Ar 10 Meter Acker allda , einers.

anderseits Clemens

Joh . Adam Zimmermann ,
10 Ar 20 Meter Weinberg in der

Brach , einers . Johann Anton Zimmer¬
mann . anders. Magnus Sans ,

9 Ar 45 Meter Weinberg am Kreuz,
einers. Wilhelm Reinhard , anders. Fer¬
dinand Trabold Erben ,

11 Ar 88 Meter Weinberg im Kir »
chenberg, einers . Franz Josef Zugelder,
anders . Karl Honikel ,

2 Ar 7 Meter Weinberg im Adsteig ,
einers . Wilhelm Reinhard , anders.Stcig ,

36 Ar 90 Meter Weinberg im rechte
Garte !, einers . Melchior Bauer , ands.
Jakob Bechtold ,

40 Ar 50 Meter Weinberg im Gies ,
einers . Karl Bauer , anders. Gg . Anton
Faulhaber ,

20 Ar 70 Meter Wald in der Wolfs¬
grube, einerseits Gemeindewald, ands.
selbst,

67 Ar 41 Meter Wiesen in der Bach-
helle, einers . Bach, anders. Pfarrei ,

14 Ar 40 Meter Wiesen daselbst ,
einers . Franz Michael Bischof , ands.
Julius Werrich ,

21 Ar 42 Meter Wiesen daselbst ,
einers . Georg Josef Bischof , anders.
Georg Josef Bischof ,

21 Ar 33 Meter Wiesen daselbst ,
einers . Johann Michael, anders. Georg
Josef Berthold,

5 Ar 40 M . Wiesen in den Langen-
wehrwiesen oder Aub , einers . Richard

, Zugelder, anders. Bach,
! 22 Ar 77 Meter Wiesen im Husen-
! bach, einers . Wassergraben, ands . Ur-

44 Ar 82 Meter Acker in der Rinder -
back , einers. Friedrich Geier , anders.
Karl Keim,

26 Ar 1 Meter Acker in der Breitcn -
flur 1 . Gewann , einers. Siraße , ands.
Michael Haag ,

34 Ar 92 Meter Acker allda , obere
Dellpfad , einers . Urban Faulhaber , an¬
ders . Weg,

17 Ar 10 Meter Acker im Heinachs-
teich, einers. Karl Eirich Witwe » ands.
Jakob Gries ,

13 Ar 68 Meter Acker im Höchsten-
berg (Grabloch) , einers . Karl Hauck,
anders. Dienstadter Weg,

34 Ar 38 Meter Acker in der Wolfs¬
grube , einers. Dominik Geier , anders.
Wald ,

7 Ar 56 Meter Acker im ersten Spitz¬
steig, einers . Ignaz Frosch , anders.Franz
Anton Trabold ,

94 Ar 95 Meter Acker im zweiten
Spitzsteig, einers. Weg , anders. Julius
Geier ,

19 Ar 17 Meter Acker im Haiger
(ober dem Weg), einers . Weg , anders.
Wendelin Berthold,

22 Ar 68 Meter Acker in den Wcnn-
äckern oder III . Haiger , einers. Weg,
anders. Wiese,

18 Ar 27 Meter Acker in den Nacht¬
schatten oder H . Haiger » einers . Josef
Zimmermann ^ anders. Valentin Mohr ,

schloffen :
' "

! ban Faulhaber ,
Der kath . Kirchenfond Königheim be- ! 24 Ar 12 Meter Wiesen in der Aub,

72 Ar 18 Meter Acker in der Wanne ,
ies . Urban Faulhaber , as. Karl Üihlein.

28 Ar 98 Meter Acker allda ', einers-
Ferd . Thoma » anders. Anstößer,

15 Ar 39 Meter Acker in der linke
Gartet , Hl - IV. G . Leimengrube, eins .
Hohle , anders. Anton Weihrich,

25 Ar AI Mtr . Acker im ersten Rit¬
terberg H. G „ einers . Karl Glock , an¬
derseits Weg,

131 Ar 40 Meter Acker im Hinteren
Ritterberg , einers . Weg, anders. Joh .
Steffan ,

21 Ar 87 Mtr . Acker im Ritterberg
(Deicht ) 1. u . il . Gew . , einers. Kaspar
Faulhaber Wwe. , anders. Michael Heu¬
berger Kinder ,

111 Ar 15 Meter Acker im Ritter¬
einers . berg I . Gew., einers . Magdalena Ber -

^
i thold, anders . Karl Glock,
! 37 Ar 44 Meter Acker am Weiker -
stetterweg , es . Weinberg, as. Graben ,

! 3 Ar 06 Meter Acker in der Gies
unterm Weg , einers. Joh . Faulhaber »
anders. Michael Faulhaber ,

30 Ar 87 Meter Acker im II . Adell ,
1 . Gew . , einers . Johann Anton Bau -
mann , anders. Anstößer,

9 Ar 54 Meter Acker in den Rank¬
äckern oder I - Haiger unterm Weg,
einers . Albin Metzger Erben , anders.
Wiesen,

Pfarrhaus , zweistöckig , nebst Holz¬
remise und Hofraithe sammt Zugehörde
und 243 Meter Hausgärten in der
Mitte des Ortes , einers. Kirchenweg,
anderseits selbst und Urban Michel,

d- Auf Gemarkung Tauber¬
bischofsheim :

72 Ar Acker am Steinberg , einers.
Weg . anders. Wald .

Diejenigen dritten Personen , welche
an den genannten Liegenschaften in den
Grund - und Unterpfandsbüchern nicht
eingetragene und auch sonst nicht be¬
kannte dingliche oder auf einem Stamm¬
guts - oder Familiengutsverband be¬
ruhende Rechte haben , werden ans An¬
trag des katholischen Öberstiftungsraths
in Karlsruhe aufaefordert . solche spä¬
testens in dem ans

Montag den 14. Juli l . I . ,
Vormittags 9 Uhr ,

bestimmten Aufgebotstermine anzumel¬
den , widrigenfalls die nicht angemelde-

erloschen erklärt31 Ar 23 Meter Acker im Kirchen - ,
berg (II - Gewann ) , einers . Johann Josef ! ten Ansprüche für
Dill , anders. Anstößer, ! werden würden.

74 Ar 25 Meter Acker im Roschig , > Tanberbischofsheim, 16 . Mai 1890.
einers. Weg, anders Anstößer, GcrichtsschreibereiGroßh.Amtsgerichts .

30 Ar 33 Meter Acker allda (hohe Lederle .

Konknrsverskhre».
D .832 . Nr . 10,381 . Waldshut .

Ueber das Vermögen des Bäckers Josef
Klausel von Horheim wurde heule
am 19 . Mai 1890 , Vormittags 12 Uhr,
das Konkursverfahren eröffnet.

Rathschreiber Gries in Thiengen
wurde zum Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis zum
18. Juni 1890 bei dem Gerichte anzu¬
melden .

Es wurde zur Beschlußfassungüber die
Wahl eines anderen Verwalters , sowie
über die Bestellung eines Gläubigeraus -
schuffes und eintretendenfalls über die
in 8 120 der Konkursordnung bezeich¬
nten Gegenstände, ferner zur Prüfung
der angcmeldeten Forderungen Termin
auf Mittwoch den 25 . Juni 1890 ,

Vormittags 9'/z Uhr ,
vor dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
bestimmt.

Allen Personen , welche eine zur
Konkursmasse gehörige Sache in Besitz
haben oder zur Konkursmasse etwas
schuldig find , wird aufgegebe» , nichts
an den Gemeinschuldner zu verab¬
folgen oder zu leisten , anch die Ver¬
pflichtung auferlegt , von dem Besitze
der Sache und von den Forderungen ,
für welche sie aus der Sache abgesonderte
Befriedigung in Anspruch nehmen , dem
Konkursverwalter biszum 18 . Juni
1890 Anzeige zu machen .

Waldshut , den 19. Mai 1890 .
DerGerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Tröndle .
D .831 . Nr . 6325 . Säckingen . In

dem Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Emil Brugg er , Engel-
wirth von Walldach , ist zur Abnahme
der Schlußrechnung des Konkursver¬
walters und zur Vorbringung etwaiger
Einwendungen dagegen von Großh .
Amtsgerichte dahier Termin auf

Montag den 2 . Juni d . I . ,
Vormittags 9 Uhr .

Hierselbst bestimmt .
Die Schlußrechnung ist auf der Ge¬

richtsschreiberei zur Einsicht der Bethei¬
ligten niedergelegt.

Säckingen , den 18 . Mai 1890 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts:

Frey .
D .830. Nr . 5710. Müllheim .

In dem Konksverfahren über das Ver¬
mögen des Krämers Reinhard Kaiser
in Müllheim ist zur Abnahme der
Schlußrechnung des Verwalters , zur
Erhebung von Einwendungen gegen
das Schlußverzeichniß der bei der Ber -
theilung zu berücksichtigenden Forde¬
rungen und zur Beschlußfassung der
Gläubiger über die nicht verwerthvaren
Vermögensstücke der Schlnßterunn auf

Mittwoch den 11 . Juni 1890,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte hicrselbst
bestimmt.

Müllheim , den 19 . Mai 1890 .
Adler ,

Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts .
D .829 . Nr . 8094 . Off - nbnrg .

In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Jakob Bodenheimer
dahier ist in Folge eines von dem Ge-
meinschuldnergemachten Vorschlags zu
einemZwangsvergleichVergleichstermin
auf

Freitag den 6 . Juni 1890,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgericht Hierselbst
anberaumt .

Offenburg , den 14 Mai 1890 .
C . Beller ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.
Vermögensabsonderuag.

D .783 . Nr . 5638. Müllheim ,
n dem Konkursverfahren über das
iermögen des Kaufmanns Gustav

Adolf Schmidt in Buggingen,
hat das Großh . Amtsgericht Müllheim
durch den Großh . Amtsrichter Jung¬
hanns auf Antrag der Ehefrau des Ge¬
meinschuldners heute erkannt:

Die Ehefrau des Kaufmanns
Gustav Adolf Schmidt , Maria
Barbara , geb. Krattinger in Bng-

gingen wird für berechtigt erklärt,
ihr Vermögen von demjenigen ihres
Ehemannes abzusondern.

Müllheim , 13. Mai 1890 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Adler .

Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbnchdruckrrei .


	[Seite 1]
	[Seite 1]
	[Seite 1]
	[Seite 1]

